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B e tri fft: E n t w u r f ein e r S t ra f pro z e s s n 0 v elle 2 0 0 I 

Die Generalprokuratur beehrt sich. zum obengenannten 

Gesetze sen t wu rf fo 1gende 

Stellungnahme 

zu erstatten, die in 25-facher Ausfertigung auch dem Präsidium 

des Nationalrates zugemittelt wird: 

Zu Artikel I Z I bis 4, 6 bis 9,13 bis 16 (§§ 149a bis 

149c, 14ge bis 149h, 149m, 1490, 151 Abs 2, 414a StPO): 
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Die Übernahme der Bestimmungen des Bundesgesetzes 

BGBI I Nr. 10511997 über "besondere Ermittlungsmaßnahmen" 

ohne weitere Befristung lß den Rechtsbestand ist uneinge­

schränkt zu begrüßen. Eine inhaltliche Änderung dieser und der 

verwandten Bestimmungen über die Überwachung des Fernmel­

deverkehrs erscheint aber weder notwendig noch zweckmäßig. 

zum al der bereits zur Begutachtung versandte Entwurf eines 

Strafprozessreformgesetzes eine grundlegende Erneuerung der 

Bestimmungen über die Überwachung von Nachrichten vorsieht. 

Der gegenständliche Entwurf zielt somit ohne zwingenden 

Grund auf die Schaffung bloß temporär geltenden Rechtes ab. 

Sollte aber dennoch an einer inhaltlichen Änderung der 

betroffenen Bestimmungen festgehalten werden. so wäre zu be­

denken: 

Die sogenannte Rufdatenrückerfassung stellt einen Ein­

griff bedeutend geringeren Gewichtes in das Fernmeldegeheim­

nis als die Überwachung des Nachrichteninhaltes dar und sollte 

daher nicht den selben strengen Erfordernissen wie Letztere 

unterworfen werden. Die Rege I ung so 11 te vie Imehr ähn I ic h der 

der Beschlagnahme erfolgen. wobei insbesondere die Zuständig­

keit des Untersuchungsrichters im Vorverfahren vorzusehen wä­

re und vom Erfordernis eines dringenden Tatverdachtes abgese­

hen werden sollte (siehe auch die Entscheidungsbesprechung 

von Burgstaller, lBI 2001. 236). 

Abgesehen davon handelt es sich bei der Rufdatenrücker­

fassung um eine Maßnahme, die in der Praxis auch im Stadium 

der Hauptverhandl ung Anwendung findet, so dass - auch nach 

der heutigen Rechtslage - in diesen Fällen eine Befassung der 
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Ratskammer wohl nicht in Betracht kommt (zur abschließenden 

Kl ärung dieser Z us tändi gkeitsfrage wurde eine N ichtigkei tsbe­

schwerde zur Wahrung des Gesetzes erhoben, über die der O­

berste Gerichtshof noch nicht entschieden hat). Auch aus diesem 

Grund erscheint es angebracht. die Anordnung der Rufdaten­

rückerfassung (auch) im Vorverfahren nicht der Ratskammer 

vo rzu be haI ten. 

Wien, am 6. September 2001 

Der Leiter der Generalprokuratur: 
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